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VORBEMERKUNG DES VERLAGES
ZUR AUSGABE
G. W. F. HEGEL - VORLESUNGEN

Hegels Vorlesungen haben die unmittelbare Aufnahme und auch die spi-
tere Wirkung seiner Philosophie in noch grofierem Mafe bestimmt als die
von seiner Hand veriffentlichten Druckschriften. Nur in den Vorlesungen
hat Hegel die konkrete Ausgestaltung der realphilosophischen Teile seines
Systems vorgenommen. Die iiberwiegend aufgrund von Horernachschriften
siberlieferten Vorlesungen bilden daher neben den Druckschriften und He-
gels handschriftlichem NachlaP nicht einen nur neben~ oder nachgeordne-
ten, sondern einen sowohl unter systematischem als auch unter rezeptionsge=
schichtlichem Aspekt eigenstindigen Teil seines Werks.

Es ist aber weniger das gesprochene Wort gewesen, das die grofe Wir-
kung der Vorlesungen hervorgebracht hat, als diejenige Form, in der die
Vorlesungen verdffentlicht wurden. Die Wirkungsgeschichte der Hegel-
schen Philosophie ist deshalb in besonders enger Weise mit der Form der
Priisentation der Texte verkniipft. Die ersten Herausgeber, Hegels Schiiler
und Freunde, haben die ihnen vorliegenden Vorlesungsmanuskripte und
Horernachschriften zu Teildisziplinen des Hegelschen Werks zusammen-
gearbeitet. Die Form, die diese Disziplinen damals erhalten haben, ist
weniger durch Hegels Systemwillen geprigt als durch die Vorstellungen,
die die Herausgeber von der erforderlichen Systemform der Einzelwissen-
schaften hatten. Ihre Bereitschaft, die Differenziertheit und Lebendigkeit
des Hegelschen Vortrags der vorgeblichen Geschlossenheit des Hegelschen
Denkens zu opfern, hat das bis heute herrschende Bild der spéten Jahre des
Hegelschen Philosophierens entscheidend geprigt. Auch die vom Neuhe-
gelianismus zu Beginn dieses Jahrhunderts getragenen Editionen haben sich
erst allmahlich aus dem Bann dieser Vorbilder gelost. Die gegenwiirtige
Epoche einer differenzierten Aneignung und Kritik der Hegelschen Philo-
sophie aber verlangt eine andere, ebenso kritische wie authentische Darbie-
tung des Hegelschen Gedankens.

Die mit dem vorliegenden Band eriffnete Reihe G. W. F. HEGEL -
VORLESUNGEN wird dieser Forderung Rechnung tragen, beschrinkt sich
jedoch auf die Prisentation einzelner, besonders aufschlufreicher Nach-
schriften bzw. auf die Rekonstruktion einzelner Kollegien. Die von



VI Vorbemerkung des Verlages

Mitgliedern des Hegel-Archivs, Bochum, erarbeiteten Ausgaben werden
die Vorlesungen in einer Form vorlegen, die dem heutigen Verstindnis der
Aufgaben kritischer Editionen angemessen ist. Die jeweils gewdihlte Form
ist vor allem durch die Uberlieferungslage bedingt. Die Texte werden in
einer heutigen Normen angeglichenen Orthographie und Interpunktion
geboten. Knappe Einleitungen erliutern die Textgeschichte sowie die edito-
rischen Prinzipien. Ein Anmerkungsteil erschliefit die von Hegel zu grunde
gelegten Quellen und trigt so zum Verstandnis der Texte bei. Ziel der
Ausgaben ist es, kritisch gesicherte und der Differenziertheit der Entwick-
lung der Hegelschen Philosophie gerecht werdende Texte schon jetzt fiir
die Forschung verfiighar zu machen und dabei zugleich angemessene Ver-
fahrensweisen fiir die Edition der Vorlesungsnachschriften in der historisch-
kritischen Gesamtausgabe G. W. F. HEGEL - GESAMMELTE WERKE 24
erarbeiten.



EINLEITUNG

Als Karl Marx 1844 in den Deutsch-Franzdsischen Jahrbiichern die »Ein-
leitungc fiir eine Arbeit Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie
verdffentlichte, nannte er die »deutsche Rechts- und Staatsphiloso-
phie« die »einzige mit der offiziellen Gegenwart al pari stehende deut-
sche Geschichte«. Durch Hegel (dessen Rechtsphilosophie Marx ja der
Kritik unterwerfen wollte) habe die »deutsche Staats- und Rechtsphi-
losophie« die »konsequenteste, reichste und letzte Fassung« erhalten.
Die wirklichen politischen Zustinde in Deutschland seien, so meinte
Marx, ein Anachronismus; auch wenn man sie verneine, stehe man
nach franzésischer Zeitrechnung kaum im Jahre 1789. In Deutsch-
land habe Luther die duBere religidse Autoritit abgeworfen, um eine
innere religidse Autoritit zu etablieren (und die Bauernkriege auch
an der Theologie scheitern zu lassen). Die Philosophie habe aber —
mit einem letzten Schub in der Religionskritik der Linkshegelianer -
die weiteren Schritte zur Revolutionierung des Uberlieferten getan.
Sosehr Marx die deutschen Zustinde gegeniiber den franzdsischen
abwertete, sosehr sah er im Gegensatz zwischen der riickstindigen
politischen Entwicklung und der vorgreifenden Philosophie eine
besondere Chance: kdnnte das Leiden an den bestehenden Zustinden
sich nicht so mit dem Denken einen, daBB die Verhiltnisse einfiiralle-
mal revolutioniert wiirden: Mit dieser Hoffnung auf eine letzte,
abschlieBende Revolution und auf eine Emanzipation »des« Men-
schen iiberhaupt war der junge Marx (vor der Zuwendung zur Ana-
lyse der englischen Wirtschaftsverhiltnisse und 6konomischen Theo-
rien und vor dem stirkeren Empirismus der Deutschen Ideologie)
wohl in einem schlechten Sinn »ménchischer« als Luther und »philo-
sophischer« als Hegel. Jedenfalls hatte Marx schon 1843 in seiner
Kreuznacher Ausarbeitung zur Kritik des Hegelschen Staatsrechts
jene Konzeption einer Reprisentativverfassung abgelehnt, mit der
Hegel die sich emanzipierende biirgerliche Gesellschaft noch einmal
an den Staat hatte zuriickbinden und alteuropiische und revolutio-
nire Tendenzen hatte versdhnen wollen. Die gegensitzlichen ge-
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schichtlichen Krifte, so meinte Marx, miiBten sich priigeln und lie-
Ben sich durch keine logische Kunst vermitteln. Damit aber lehnte
Marx den Grundgedanken ab, der Hegels Bemiithungen um die
Fragen einer Praktischen Philosophie seit den ersten Ausarbeitungen
politischer Flugschriften getragen hatte: das System der Reprisenta-
tion, so heiBt es in der Kritik der Verfassung Deutschlands, sei nach
dem orientalischen Despotismus und dem antiken Republikanismus
eine »dritte universale Gestalt¢, zu der der »Weltgeist« auf dem politi-
schen Felde gefunden habe.

Der junge Hegel war zuerst der Auffassung gefolgt, die Franzdsi-
sche Revolution und die Orientierung des deutschen Geistes am
leuchtenden Vorbild Griechenlands kénnten den antiken Republika-
nismus fiir die eigene Zeit zuriickholen. Dann aber hatte er eingese-
hen, daB die europiische Geschichte im politischen (wie auch im
religidsen) Bereich neuen Motiven folge. Das Bestehen der germani-
schen Volker auf der Freiheit der Einzelnen, die Verbindung der
Einzelnen durch die Treue habe im Lehnswesen weitergewirkt; als
im 14. Jahrhundert aufgrund der neuen wirtschaftlichen Verhiltnisse
sich starke Ziinfte unter den stindischen Korporationen hervortaten
und die neuen stidtischen Gemeinden Selbstverwaltungen ausbilde-
ten, habe der entstehende Territorialstaat die Vertretung dieser Kor-
porationen und Gemeinden zur Stabilisierung seiner Herrschaft ge-
nutzt. Die Franzosische Revolution habe ein System hinweggefegt,
in dem die stindischen Rechte nicht mehr die Ubernahme von
Pflichten erméglichten, sondern zu bloBen Privilegien geworden
waren. Auch dort, wo statt der revolutioniren Beseitigung einer
Ausartung eine Reform die Vernunft im Uberlieferten weiterzufiih-
ren suchte, war nach Hegels Auffassung das geschichtlich Neue am
Werk, das mit dem mittelalterlichen Biirgertum begann. Hegel
bestand gegen Sieyes darauf, daBl die Reprisentation und damit der
Parlamentarismus, in dem in den komplizierten GroBstaaten der
Moderne Wenige fiir Viele sprechen, mittelalterliche Wurzeln
haben; die Reprisentanten sollten an ihre Sphire, an das Stindische
in einem neuen Sinn, zuriickgebunden werden. Wie dieser Parla-
mentarismus, der die politischen Konsequenzen aus der Emanzipa-
tion der biirgerlichen Gesellschaft zog, mit der iiberlieferten Ord-
nungsfunktion des Staates zu vereinen sei, stand nun zur Diskussion.



Einleitung XI

Nicht nur Karl Marx hat hier das zentrale Problem der Hegelschen
Rechtsphilosophie gesehen, sondern auch Lassalle, der stirker die
Bedeutung des Staates festhielt, auch Lorenz von Stein, der zur so-
zialwissenschaftlichen Beschreibung iiberging. Dagegen folgte ein
Historiker wie Dahlmann oder ein Hegelianer wie Johann Eduard
Erdmann Hegel gerade nicht in dieser Auffassung, daB die biirgerliche
Gesellschaft nun als relativ eigenstindige Form des Sittlichen zum
Haus oder zur Familie und zur Polis oder zum Staat getreten sei.
Hegel wurde zuerst vor allem von seinen politischen Optionen her
diskutiert. Dabei blieb verdeckt, daB der junge Hegel ein begeisterter
Parteiginger der Franzosischen Revolution gewesen war, dann aber
nach bitterer Enttiuschung seine Hoffnungen auf Osterreich als
Sachwalter einer Erneuerung des Deutschen Reiches gesetzt hatte.
Die Frage war, ob Hegel, der sich seit der Schlacht von Jena blei-
bend fiir Napoleon begeistert hatte, dem Erbe der Revolution folge
oder als der Philosoph des wiederhergestellten preuBischen Staates
anzusprechen sei. War er nicht iiberhaupt so der deutsche National-
philosoph, wie Schiller und Goethe als die groBen nationalen Dichter
galten: Konnte er gar fiir das Bismarck-Reich in Anspruch genom-
men werden: Als die Kriege und Biirgerkriege des zwanzigsten
Jahrhunderts das alte Europa zerstort und aus der Mitte der Welt
geriickt hatten, blieb die Frage, was Hegel beigetragen habe zur
Erorterung des Weges, den die Geschichte mit dem Umbruch um
1800 eingeschlagen hat. War Hegel der Philosoph, der die emanzipa-
tiven Tendenzen der biirgerlichen Gesellschaft erkannt hatte, der vor
den Widerspriichen der Entwicklung aber in eine neue Bejahung des
Staates ausgewichen war: Oder hatte Hegel in einer konservativen
oder doch gouvernementalen Gesinnung an die Ordnungsfunktion
des Staates appelliert 2 Hatte er mit dem Riickgriff auf metaphysische
Lsungen dem Totalitarismus verschiedenster Spielart vorgearbeitet 2
Konnte nicht umgekehrt zum mindesten der junge Hegel fiir den
Protest gegen den Unsinnszusammenhang der heutigen Welt oder
doch fiir eine neue Erfahrung von Geschichte und Geschichtlichkeit
in Anspruch genommen werden : Die leitende Frage an Hegel betraf
nun weniger die wechselnden Optionen, denen Hegel folgte, als
vielmehr die maBgebliche Konzeption, die seinen rechts- und staats-
philosophischen Erdrterungen zugrunde gelegen hatte.
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Als Hegel im Herbst 1820 sein Kompendium Naturrecht und Staats-
wissenschaft im Grundrisse zur Publikation brachte, belastete er das
Buch mit einem Vorwort, das in ebenso schroffer wie einseitiger
Polemik zu aktuellen politischen Vorgingen Stellung nahm. Hegel
blickt in diesem Vorwort aber nicht nur auf das Tagesgeschehen;
vielmehr artikuliert er vor allem das BewuBtsein, daB es eine weltge-
schichtliche Zisur gegeben habe. Mit dem alten Europa sei auch die
iiberlieferte Tradition der Praktischen Philosophie oder der Politik,
die von Aristoteles bis zu Christian Wolff reichte, aufgegeben wor-
den. Hegel schreibt, jenes Philosophieren, »das sich als eine Schulweis-
heit in sich fortspinnen mochte¢, habe sich in ein niheres Verhiltnis
zur Wirklichkeit gesetzt, »in welcher es mit den Grundsitzen der
Rechte und Pflichten Ernst ist«. So sei es zum »6ffentlichen Bruche«
gekommen. Hegel sieht die Gefahr der Zeit darin, daB der Versuch,
die Rechte und Pflichten aus der Selbstbestimmung der Freiheit zu
verstehen, umschligt in den Zweifel, ob die Vernunft iiberhaupt
diese Aufgabe bewiltigen konne. Ein »Atheismus der sittlichen Welt«
sehe das geistige Universum von der Vernunft verlassen und rede
dem unklaren Protest der Jugend nach dem Munde. Wenn Hegel
dem Wartburgredner Fries vorhilt, er lasse den gegliederten Bau der
Sittlichkeit in den Brei des »Herzens«, der »Freundschaft« und der
»Begeisterung« zusammenflieBen, dann widerruft er freilich Leitwor-
te, die fiir ihn in der eigenen Jugend, vor allem in der Zeit der Ge-
meinsamkeit mit Hélderlin in Frankfurt, giiltig gewesen waren.
Diese Motive aus Hegels Jugend kommen aber wieder zu Wort,
wenn Ruge, Marx, Bakunin und Feuerbach 1844 ihre Deutsch-Fran-
zosischen Jahrbiicher mit einem Briefwechsel erdffnen. Bakunin
spricht auf der Rousseau-Insel im Bieler See vom Silberton der Frei-
heit und spielt so auf eine Formulierung aus der Revolutionsode von
Klopstock an, die zur Zeit der Begeisterung fiir die Franzdsische
Revolution in aller Munde war (sich deshalb auch im Stammbuch
des Studenten Hegel findet). Ruge zitiert in einem Brief an Marx die
Klage iiber die zerrissene Zeit aus Holderlins Hyperion, also aus je-
nem Buch, das am Anfang von Holderlins und Hegels Wiederbe-
gegnung in Frankfurt stand. Da Hegels Jugendschriften damals noch
unbekannt waren, suchte Marx wenigstens einen Weg zu Schellings
frithen Versffentlichungen. Doch ging es nicht um einen Riickbezug
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auf Texte, sondern um die Wiederkehr von Motiven, die aus der
Geschichte selbst als bewegende Kraft auf das Denken wirkten.
Hegels Rechtsphilosophie von 1820 steht heute neben der Politeia
Platons und der Politik des Aristoteles, neben dem Leviathan von
Hobbes und dem Contrat social von Rousseau. Manche meinen frei-
lich, dem Hegelschen Kompendium gehe der literarische Rang und
die reprisentative Funktion der genannten Werke ab. Hat Hegel es
iiberhaupt vermocht, in einer ausgereiften und giiltigen Darstellung
die Motive voll zur Geltung zu bringen, die sein Denken geprigt
haben, hat er fiir das Dargestellte jenen »Beweis« erreicht, den er
doch beansprucht? Man sieht Hegels Buch durch Servilitit und Ak-
komodation geprigt und fiirchtet, die Verstirkung der Zensur im
Rahmen der Karlsbader Beschliisse konne Hegel veranlaBt haben,
bestimmte Gedanken gar nicht erst auszusprechen. Heinrich Heine
hat schon friih die deutsche Philosophie (wenn auch nicht gerade die
Hegelsche) als den »Traum« der Franzésischen Revolution charakte-
risiert; nach der Begegnung mit Hegels Enkelschiiler Karl Marx hat
er auch und gerade der Hegelschen Philosophie diese Rolle zuge-
sprochen. Heine hat ebenfalls von der Furcht vor der Zensur gespro-
chen, die als Selbstzensur zur »Angst vor dem eigenen Wort« werde.
Unterstellungen dieser Art gehen freilich vorbei an der Weise, in der
Hegel die Verfassungsentwicklung in Frankreich und in Deutschland
in einem universalen europiischen Vergleich voneinander abhob; sie
ignorieren, was wir historisch iiber die damalige Zensurpraktik und
Hegels gelassenes Reagieren auf sie wissen kénnen. Mit einer solchen
Kritik kann man Hegels Rechtsphilosophie nicht diskreditieren, und so
bleibt es dabei, daBB wir die entscheidenden Problementfaltungen in
dem Buch von 1820 studieren miissen — etwa die neue Bestimmung
der Rolle der Gesellschaft oder die Ubertragung von Gedanken der
Aristotelischen Theologie auf die Idee des Guten als Selbstzweck.
Die Rechtsphilosophie war aber als Kompendium darauf angelegt, in
Vorlesung und Repetitorium erliutert zu werden; das Kompendium
ist auch aus dem Vorlesungsbetrieb herausgewachsen. So mag es
sinnvoll sein, Hegels ersten Versuch - die Diktate der Paragraphen
und die Nachschrift der Erliuterungen aus der Heidelberger Vorle-
sung vom Winter 1817/18 - in einer Studienausgabe vorzulegen.
Diese Ausgabe braucht nicht nur ein weiterer Beitrag zu jenem Trei-
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ben zu sein, in dem immer neue Varianten und Rekonstruktionen
von Varianten zur Formulierung von Hegelschen Gedanken vorge-
legt werden, die uns in authentischen Publikationen besser iiberliefert
sind; die Ausgabe soll hinlenken zum Studium autorisierter Publika-
tionen und nicht davon ablenken. Die hier publizierte Nachschrift
iibermittelt ja Hegels »Ur-Rechtsphilosophie« und bietet damit eine
Maglichkeit, entschiedener nach dem Ansatz jenes Teils des spiten
Hegelschen Systems zu fragen, der die Philosophie des objektiven
Geistes als Rechtsphilosophie darstellt.

Hegels Vorlesung Naturrecht und Staatswissenschaft wurde im Win-
ter 1817/18 in Heidelberg sechsmal wochentlich von 10-11 Uhr
»nach Diktaten« gehalten. Sie fiel in eine Periode, in der die erneuerte
Bourbonenherrschaft in Frankreich durch die Charte eine verfas-
sungsmiBige Grundlage bekommen hatte, in der die deutschen
Linder - vor allem auch die siidwestdeutschen arrondierten Staaten
Baden und Wiirttemberg — sich gemiB den Weisungen des Wiener
Kongresses eine Verfassung zu geben suchten und so Diskussionen
iiber Verfassungsfragen iiberall die Gespriche bestimmten. Hegel trat
damals mit einer Rezension der Verfassungsverhandlungen in seinem
Heimatland Wiirttemberg erstmals als politischer Schriftsteller auf.
So wundert es nicht, daB diese Ausarbeitung eines Systemteils fiir
den Vorlesungsbetrieb in einer so nicht wiederkehrenden Weise die
Akzente auf Fragen der Verfassungsentwicklung, aber auch auf Insti-
tutionen wie die Geschworenengerichte legt und eine schroffe Kritik
moglicher Beamtenwillkiir (nicht ohne Hinblick auf den Schreiber-
stand in Wiirttemberg) enthilt. Die Nachschrift ist angefertigt wor-
den von dem stud. jur P. Wannenmann. Dieser folgte Hegel nach
Berlin. Wannenmann hat aus Hegels rechtssphilosophischer Vorle-
sung vom Winter 1818/19 Erginzungen zu seiner Heidelberger
Nachschrift festzuhalten versucht; dabei geriet er in Schwierigkeiten,
da Hegel zum ersten Teil seiner Vorlesung viele Paragraphen einfiig-
te und die neue Darstellung sich so nicht mehr in das Geriist der
Heidelberger Vorlesung einfiigen lieB. So hat Wannenmann die
Berliner Notizen am 10. November 1818 beim Ende der Einleitung
abgebrochen. Er ist im folgenden Semester — wie die Heidelberger
Matrikel zeigt — wieder nach Heidelberg zuriickgekehrt.

Hegel las nach Diktaten, das heiBt er diktierte die einzelnen Para-
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graphen und erliuterte sie dann. Ein anderer Schiiler Hegels, Fried-
rich Wilhelm Carové, hat aus seiner Nachschrift der gleichen Vorle-
sung im Mirz 1841 in den Hallischen Jahrbiichern als »RheinpreuBe«
anonym in der Besprechung einer Schrift von Ogienski mit dem
Titel Hegel, Schubarth und die Idee der Personlichkeit in ihrem Verhiltnis
zur preufischen Monarchie zwei kleine Stiicke zum Beweis dafiir zi-
tiert, daBB Hegel sich in Heidelberg noch entschiedener zur »konstitu-
tionellen Monarchie« bekannte. Diese Sitze aus den Paragraphen 137
und 170 stimmen bis auf das Wort mit dem Text von Wannenmann
iiberein; so wird gesichert, daB Wannenmanns Wiedergabe der Dik-
tate zuverldssig ist. Die Erliuterungen zu den diktierten Paragraphen
sind natiirlich nur in Auswahl festgehalten worden, wie ein Ver-
gleich der Erliuterungen, die Wannenmann 1818/19 - allerdings als
Erginzung zu seiner Heidelberger Nachschrift — aufzeichnete, mit
jener Nachschrift dieser Erliuterungen zeigt, die Homeyer von
dieser Vorlesung angefertigt hat. Welches weitere Schicksal Wan-
nenmanns Nachschrift gehabt hat, ist nicht bekannt. In den fiinfziger
Jahren unseres Jahrhunderts fand der Mannheimer Geograph Plewe
die Nachschrift bei einem Heidelberger Antiquar in einem StoB von
Altpapier und unverkiuflichen Biichern, der fiir den Abtransport
bestimmt war. Er durfte sich das wertlose Manuskript mitnehmen
und schenkte es seinem Kollegen Brecht, der Philosophie in Mann-
heim und in Heidelberg lehrte. Aus dessen Besitz kam das Manu-
skript (als Anhang zu Nachschriften von Heidegger-Vorlesungen) in
den Besitz des Deutschen Literatur-Archivs in Marbach am Neckar.
Dem Literatur-Archiv und seinem Direktor, Herrn Prof. Dr. Bern-
hard Zeller, gilt der herzliche Dank fiir die Erlaubnis, diese wertvolle
Nachschrift einer Hegelschen Vorlesung als Studienausgabe publi-
zieren zu diirfen. Im folgenden soll die Hegelsche Vorlesung zuerst
in die Geschichte der Entwicklung der Praktischen Philosophie bei
Hegel gestellt, dann der GrundriB8 der neuen Ausgestaltung der Sy-
stematik aufgewiesen werden.
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EINLEITUNG

§1

Das Naturrecht hat die Vernunftbestimmungen des Rechts und die
Verwirklichung dieser seiner Idee zu seinem Gegenstand, seine Quelle
ist der Gedanke, der den Willen in seiner freien Selbstbesimmung er-
faBt; diese Quelle ist sein gottlicher, ewiger Ursprung.

a) Das positive Recht ist iiberhaupt ein Recht, welches in
einem Staat Giiltigkeit hat und daher als Autoritit respektiert wer-
den muB, die durch Zwang oder Furcht oder Zutrauen und Glau-
ben behauptet wird, aber auch durch verniinftige Einsicht gehalten
sein kann. Das positive Recht kann seinem allgemeinen Inhalt nach
verniinftig oder, wie es gewdhnlich ist, eine Vermischung von ver-
niinftigen und von zufilligen und willkiirlichen Satzungen sein,
welche teils aus Gewalt und Unterdriickung oder Ungeschicklich-
keit der Gesetzgeber herkommen, teils sich auch aus einem unvoll-
kommeneren Zustand der Gesellschaft noch in einen voll-
kommeneren, auf hoheres BewuBtsein der Freiheit gegriindeten
hiniiber erhalten haben, indem die Verinderungen | einzeln und
nach dem Bediirfnis des Augenblicks ohne Zusammenhang des
Ganzen angeordnet worden sind. b) An das verniinftige Recht
schlieBt sich aber von selbst eine positive Sphire an, insofern es
geltendes Recht wird und duBerliche Wirklichkeit erhilt; teils
liegen in der besonderen Existenz eines Volkes eigentiimliche Be-
dingungen, welche auf die Rechtsbestimmungen EinfluB haben,
teils aber sind die empirischen Fille und Unterscheidungen, auf
welche das verniinftige Recht angewendet werden muB, zwar in
diesem enthalten, aber nicht wirklich ausgedriickt. Je ausgebildeter
und verwickelter der Zustand der Gesellschaft ist, desto groBer
wird die iibrigens bloB verstindige Erweiterung der besonderen
Rechtsbestimmungen. Ferner fiihrt die reelle Existenz des Rechts

7 a)] Anm. a) 16 einen] einem
30 Rechtsbestimmungen. Ferner] Rechtsbestimmunger; ferner



6 Einleitung (1817/18) 24

eine Vergleichung ganz heterogener Gegenstinde herbei, deren
einer den Wert des anderen zu vertreten hat, z.B. bei Strafen,
Dienstleistungen usf., wo sich iiber den absolut gleichen Wert
nichts festsetzen liBt. c) Endlich erfordert das wirkliche Recht, weil
es als wirkliches in schlechthin bestimmter Einzelheit ist, eine letzte,
ganz zur Einzelheit bestimmte Entscheidung, welche durch die
Allgemeinheit der Vernunft nicht in diese engen Grenzen einge-
schlossen ist. |

§2

Die Sphire des Rechts ist nicht der Boden der Natur, ohnehin nicht der
duBeren, aber auch nicht der subjektiven Natur des Menschen, insofern
sein Wille, von seiner Natur bestimmt, in der Sphire der natiirlichen
Bediirfnisse und Triebe ist, sondern die Sphire des Rechts ist die gei-
stige, und zwar die Sphire der Freiheit. In dem Reich der Frei-
heit tritt nun auch zwar die Natur ein, insofern die Idee der Freiheit
sich duBert und Existenz gibt, aber die Freiheit bleibt die Grundlage,
und die Natur tritt nur als ein Unselbstindiges ein.

Der Name des Naturrech ts verdient aufgegeben und durch die
Benennung sphilosophische Rechtslehre< oder, wie es sich auch
zeigen wird, Lehre von dem objektiven Geist ersetzt zu werden.
Der Ausdruck >Natur¢ enthilt die Zweideutigkeit, daB darunter
[1)] das Wesen und der Begriff von etwas verstanden wird und 2)
die bewuBtlose unmittelbare Natur als solche. Unter »Naturrecht«
hat nun das Recht verstanden werden sollen, welches vermége
der unmittelbaren Natur gelte; es hingt damit die Fiktion von
einem Naturzustand zusammen, in welchem das wahrhafte
Recht existieren soll. Dieser Naturzustand wird dem Zustand der
Gesellschaft und insbesondere dem Staat entgegengesetzt. Es hat
dabei ferner die falsche Vorstellung geherrscht, als ob die Gesell-
schaft etwas dem Wesen des Geistes nicht an und fiir | sich Ge-
miBes und Notwendiges, sondern eine Art von kiinstlichem Ubel
und Ungliick wire und in ihr die wahrhafte Freiheit beschrinkt

44 Freiheit. In] Freiheit; in
48 Der] Anm. Der
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werde. Vielmehr aber ist ein Zustand, welcher Naturzustand
wire, ein solcher, worin entweder iiberhaupt Recht und Unrecht
noch nicht stattfinden, weil der Geist noch nicht zum Gedanken
seiner Freiheit gelangt wire und mit diesem erst Recht und Un-
recht anfinge; oder aber vielmehr, da der Mensch wesentlich als
SelbstbewuBtsein und mit dem Begriff des Guten und Bésen
existiert, ist der Naturzustand ein Stand der Unfreiheit und des
Unrechts, welcher aufgehoben werden muBl und iiber welchem
erst die Freiheit und die Wirklichkeit derselben liegt.

§3

Die Wissenschaft des Rechts hat den freien Willen zu ihrem Prinzip
und Anfang. Dieser Begriff fillt daher nach seinem Werden auBer
derselben und ist somit hier als gegeben aus der Philosophie aufzu-
nehmen. Der Wille enthilt 1) das Element als absolute Negativitit, die
reine Unbestimmtheit oder die reine Reflexion des Ich in sich
selbst zu sein, welche keine Beschrinkung, keinen durch die Natur,
die Bediirfnisse, Begierden und Triebe oder durch welche Weise es sei
bestimmten und unmittelbar vorhandenen Inhalt in sich hat, die schran-
kenlose Unendlichkeit der absoluten Abstraktion des reinen Denkens,
der Allgemeinheit. |

§4

2) Als absolute Negativitit ist Ich ebenso das Ubergehen zur Be-
stimmtheit und das Setzen einer solchen oder eines Unterschieds als
eines Inhalts in sich, dieser sei weiter durch die Natur gegeben oder
reiner Begriff des Ich selbst. Esist dies das BeschlieBen desIch, daBes
eine Bestimmtheit als sein Wesen setzt und alles andere dagegen von
sich abhilt, oder das EntschlieBen, insofern alle Bestimmtheit im
Ich als allgemeinen enthalten [ist] und Ich erst durch Setzen seiner

63 Zustand] solcher Zustand
65 stattfinden) stattfinden
73 ihrem)] seinem

80 hat, dic] hat. Die
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selbst als eines bestimmten in das Dasein tritt: die absolute End-
lichkeit oder die Unendlichkeit seiner Einzelheit.

§5

3) Der Wille ist die Einheit dieser beiden Momente. Es ist nur die un-
endliche Selbstbestimmung des Ich, wodurch es reine Allgemeinheit
oder einfache Identitit ist, und es ist nur absolut in sich beschlossene
Einsamkeit, als es unendlich sich auf sich bezieht oder schlechthin Iden-
titit und Allgemeinheit mit sich ist. Durch das EntschlieBen oder den
wirklichen Willen schlieBt Ich fernerhin anderes aus sich aus, reflek-
tiert sich in anderes, indem es sich in sich reflektiert; aber hier im Wil-
len als solchem ist zunichst nur dies festzuhalten, daB Ich, indem es
sich bestimmt, ebenso gleichgiiltig dagegen und allgemein bleibt,
[daB es] die Bestimmtheit, worin es wirklich ist, als die seinige und
ideelle weiB, als eine | bloBe Mdglichkeit, durch welche es ebenso
nicht gebunden ist, sondern die es unmittelbar aufheben kann.

§6
4) Diese Einheit ist der Wille an sich oder fiir uns. Freier Wille
aber ist er, insofern er sich selbst zu seinem Gegenstand und Inhalt
macht, also sich selbst will, i.e. sofern er frei sein will. So ist er fiir
sich, was er an sich ist.

§7
Der an und fiir sich seiende Wille ist wahr und absolut, weil er sich
bestimmt, in seinem Dasein, i.e. als sich Gegeniiberstehendes das zu
sein, was sein Begriff ist, oder weil der reine Begriff die Anschauung
seiner selbst zu seiner Realitit hat. Er ist frei, weil er sich auf nichts
anderes, sondern als unendliche Negativitit nur auf sich selbst bezieht.
Erist schlechthin allgemein, weil in ihm alle Beschrinkung und Be-
sonderung der Individualitit aufgehoben ist, welche allein in dem

91 tritt: die] tritt. Die
115 hat. Er] hat, er
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Gegensatz des Begriffs oder der subjektiven Seite und ihres Gegen-

120 stands oder Inhalts liegt.

Der nur erst an sich seiende Wille ist der natiirliche Wille
iiberhaupt. Als sich selbst bestimmende Einzelheit setzt er einen
Unterschied in sich. Dies Unterschiedene ist 1) ein Inhalt iiber-
haupt, 2) hat es die Form, das meinige zu sein. Aber diese Form

125 und jener Inhalt sind im natiirlichen Willen noch verschieden,
und etwas anderes als Ich ist das meinige. Dieser natiirliche Wille
ist die Willkiir, der Wille in der Sphire der Begierden, Trie-
be, | Neigungen, welche irgendein duBerlich oder innerlich Gege-
benes und damit Endliches zum Inhalt hat. welches er aufgeben

1o kann, weil es das seinige nur ist durch seine Selbstbestimmung.
Aber der andere Inhalt, den er an die Stelle des aufgegebenen
setzt, ist gleichfalls ein solcher bestimmter; die Willkiir kann
daher solchen Inhalt ins Unendliche fort aufheben, aber
kommt damit aus der Endlichkeit [nicht] wieder heraus.

135 Weil der als Willkiir seiende Wille einen gegebenen Inhalt hat
und fiir sich als ein Besonderes dagegen ist, ist er iiberhaupt sub-
jektiv. Der Wille dagegen, der sich selbst zu seiner Bestimmung
hat, ist der mit sich schlechthin identische Wille, der objektive
Wille, der Geist in seiner Objektivitit.

140 Der Wille iiberhaupt ist wesentlich Intelligenz, Wissen von
sich und ist nur als reines Wissen freier Wille; die freie Intelligenz
aber als theoretisch ist zwar selbsttitig und ihre Gedanken sind ihre
eigenen Produktionen, aber in der Gestalt von seienden und
notwendigen Besimmungen. Der Wille aber hat Zweck, i.e.

us  sein Inhalt sind 1) seine eigenen Bestimmungen; 2) sind sie als nur
mdgliche, als die seinigen oder subjektiven bestimmt, hier-
mit mit dem Widerspruch gegen seine absolute Objektivitit oder
dagegen, daB sie nicht auch sind; und dies ist sein Trieb, sich zu

121 Der] Anm. 1. Der

124 sein. Aber] sein, aber

135 Weil] Anm. 2. Weil

140 Der] Anm. 3. Der

144 Bestimmungen. Der] Bestimmungen, der
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realisieren, so daB der Wille und die Intelligenz als identische
sind. |

§8

Das Recht driickt iiberhaupt ein Verhiltnis aus, welches durch die
Freiheit des Willens und seine Realisation konstituiert ist. Die Pflicht
ist ein solches Verhiltnis, insofern es mir als wesentlich gelten soll, ich
dasselbe anzuerkennen, zu achten oder hervorzubringen habe. Der
bloBe Formalismus des Rechts dem wahrhaften Recht gegeniiber ent-
steht daraus, daB die Realisation der Freiheit Stufen hat oder daB der
Geist der Freiheit abstrakter oder konkreter ist.

Im positiven Recht ist Recht, was in den Gesetzen ist; im philo-
sophischen Recht ist Gesetz, was Recht ist, in ihm ist kein Gesetz
MaBstab fiir das Recht. Das Gesetz hat den verniinftigen Willen
auszusprechen und die Art, wie er in Existenz tritt. Das strenge
Recht fordert zunichst nur ein negatives Verhalten, obgleich auch
positive Handlungen, z.B. durch Vertrige, darin erfordert werden
kénnen. Das Recht ist heilig, weil es auf der Freiheit des Willens
beruht, diesist auch in der Grundbestimmung vom Wesen Gottes.
Das Freie, der reine Geist ist der Grundbegriff von Gott. Das Recht
hat vielfache Stufen, es ist abstrakter oder konkreter und kann daher
unrecht sein; z.B. die Sklaverei kann gesetzlich sein, obgleich sie
absolut unrecht ist, und das positive Recht kann etwas Unheiliges
enthalten. Darum, daB etwas positives und altes Recht ist, ist es
nicht an und fiir sich Recht. Durch die Verinderung der Zustinde
hort das ausihnen hervorgehende Recht von selbst auf. Die Garan-
tie und Bestitigung des Rechts, der Formalismus, ist dem wahr-
haften Recht entgegengesetzt, dieser Widerspruch findet sehr wohl
statt. Die Realisation der Freiheit hat notwendige Stufen. Diese
Realisation kennenzulernen, ist der Zweck unserer Wissenschaft.
Moralitit und Recht stehen einander oft entgegen. Es gibt aber |
auch moralische Gesichtspunkte, die das abstrakte Recht be-
schrinken, z.B. wenn ein Schuldner durch Bezahlung ruiniert
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wiirde, so wird das strenge Recht der Gliubiger durch diesen Ge-
sichtspunkt beschrinkt; dem Handwerker miissen seine Werk-
zeuge gelassen werden, und so erkennt das strenge Recht die Mora-
litit [an], und das strenge formelle Recht wird nicht fiir heilig ge-
halten. Das moralische Recht ist insofern konkreter als das abstrakte
strenge Recht; noch konkreter ist die Bildung eines ganzen Staates,
und dieser konkrete Geist hat ein viel hoheres Recht als das ab-
strakte Recht, und so wird durch das Staatsrecht das Privatrecht
eingeschrinkt. Der Geist des Staates und dessen Realisation ist ein
Hheres als der Geist des Einzelnen; und noch hoher als der Geist,
das Recht eines Volkes ist das Recht des allgemeinen Staates, der
Geist der Welt, und dieser Geist schligt die untergeordneteren
Geister darnieder, insofern sie ihm entgegenstehen, im Wege
stehen. Dies sind diese groBen sittlichen Kollisionen. Es war z.B.
kein groBeres Recht, als daB Rom eine Republik sei, aber Caesar
hatte fiir den Geist der Welt, dessen Werkzeug er war, das Recht,
sie zu stiirzen, aber Brutus lieB als Individuum Caesar sein Recht
widerfahren. DaB der Einzelne sich zum Triger des Willens der
Welt macht, macht, daB das einzelne Individuum zugrunde geht.
DaB das Recht nicht Formalismus sei, gibt [es] konkretere Gei-
ster, die die abstrakteren iiberfliigeln. Daher ist im Recht philoso-
phische Einsicht in die verschiedenen Standpunkte das Wesentli-
che. Aber das allgemeine Gefiihl des Rechts aus einem niederen
Standpunkt kann den Menschen glauben machen, er leide Un-
recht. Darin ist die Einsicht | von der allgemeinen Meinung ver-
schieden.

§9
Der Wille ndmlich als der Begriff der Freiheit, die fiir sich selbst ist
und daher keinen besonderen Inhalt und Zweck hat, ist iiberhaupt zu-
nichst formell, insofern er als sich von sich unterscheidend doch
noch nicht unterschieden ist, der Wille somit noch kein Dasein hat.
Weil die Freiheit aber wesentlich nur die absolute Identitit durch ihre
absolute Negativitit ist, so muB ihr Bestimmen wesentlich das Mo-

197 lieB] lieBen



12 Einleitung (1817/18 10-11

ment eines Andersseins und eines Seins iiberhaupt erhalten, aber so,
daB dieses Sein nur als ein Scheinen, als ein unmittelbar aufgeho-
benes oder ideelles in ihr ist und sie in ihr selbst bleibt.

Der Wille als Begriff ist formell, weil der freie Wille fiir sich
selbst sein Zweck ist, und es ist hier vorhanden die Einheit des Sub-
jektiven und Objektiven, es ist noch gar kein Unterschied zwischen
ihnen vorhanden, der freie Wille ist die ganz abstrakte Form. Man
kann ebenso sagen, der freie Wille ist formlos, weil die Form noch
nicht in einem Unterschied gesetzt ist. Der Inhalt ist das mit sich
Identische mit der Besimmung, gleichgiiltig gegen die Form zu
sein als unterschiedene. So ist Gott der absolute Inhalt, die Idee ist
die Einheit des Subjektiven und Objektiven, das unterschieden ist.
Die Freiheit ist die absolute Negativitit, da sie lebendig ist, in der
Freiheit muB das Moment des Seins, der abstrakten Identitit, vor-
handen sein. Das Scheinen ist die Vereinigung des positiven Seins
und des Nichtseins. Der Wille muB etwas wollen, er muB einen
Inhalt haben, aber dies Etwas ist nicht ein anderes. Wenn | wir
einen Gegenstand begriffen haben, so hért er auf, ein Fremdes fiir
uns zu scin, weil er von uns durchdrungen ist. In der Liebe ist ein
anderer Gegenstand, jeder ist ein Ich, ein sprodes Atom fiir sich,
und in dieser absoluten Selbstindigkeit ist der Gegenstand meiner
Liebe mein anderes Selbst, und ein Selbst ist das andere Selbst.
Dies ist die Notwendigkeit, da8 der Begriff, die Freiheit, sich
realisiert; der Wille ist absoluter Idealismus, was fiir den Willen
ist, ist von dem Wollenden unterschieden, aber insofern es Gegen-
stand meines Willens ist, ist es nur ideell, es hat keine Selbstindig-
keit.

§ 10

Der freie Wille ist zuerst abstrakt und unmittelbar und ebenso sein
Dasein oder [seine] Realisation; dies macht die Sphire des abstrak-
ten Rechts aus. Die zweite [Sphire] ist, daB sich diese beiden
Momente, der Wille in seinem Begriff und sein Dasein, sich in selb-
stindige Extreme entzweien, jener somit zum besonderen inneren
Willen eines Subjekts und dieses zum Wohl desselben und [daB] die
Einheit dieser Momente, das Gute als Idee, einerseits ihr absoluter
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Inhalt und [ihre absolute] Bestimmung, andererseits aber gegen sie
ebenso zufillig ist, die Sphire der Moralitit. Die dritte [Sphire] ist
die Einheit dieser beiden, worin die Idee des Guten in der subjektiven
Freiheit und [im] Dasein realisiert ist, so daB die Freiheit ebensosehr
als Notwendigkeit und Wirklichkeit existiert. Der allgemeine Wille
geschieht, die Sittlichkeit und der Staat.

DaB diese drei Stufen sind, geht aus der Idee hervor, das erste |
ist immer das Abstrakte, der freie Wille in seinem Begriff,
das abstrakte Recht, seine Realisation ist nur die abstrakte Realisa-
tion. Hierher gehort Personlichkeit, i.e. abstrakte Freiheit. Die
zweite Sphire ist die Sphire der Moralitit iiberhaupt, wir schlieBen
aber die Tugendlehre hier aus. Hier tritt der Begriff der Handlung
von )dolus¢ und jculpag, hier tritt die Gesinnung und das Wohl
der Menschen ein, auf die es beim abstrakten Recht nicht ankommt.
Dies ist die Sphire der Reflexion, der Differenz, des Unterschieds,
des Auseinandergehens. Das abstrakte Recht tritt in eine AuBerlich-
keit gegen sich, und in der zweiten Sphire sind die ersten beiden
Momente selbstindig und treten auseinander, der Unterschied mu8
auf seine Spitze getrieben werden. Wir nehmen das Subjekt in
seinem Willen gegen das Objekt, das Subjekt, das in seiner Willkiir
sich schlechthin fiir sich setzt; die AuBerlichkeit des Subjekts wird
das Wohl, die Gliickseligkeit des Menschen. (Uber beiden steht ihre
Identitit, die absolute Einheit beider, das Gute als Idee von der
Realitit unterschieden.) Das Gute soll durch das Gewissen voll-
bracht werden, das Wohl soll dem Guten unterworfen sein, und
andererseits soll das Gute verwirklicht sein. Das Gewissen kann gut,
kann bose sein, die Gliickseligkeit der Individuen kann sein, aber
auch nicht sein. Das dritte ist die Auflosung dieses Widerspruchs,
die Sittlichkeit, der Staat; hier wird nicht nur das abstrakte Recht
realisiert. In ihm ist die Idee des Guten realisiert, | hier hat die Idee
des Guten Wirklichkeit, deren Seele der Begriff der Freiheit ist. Der
freie Wille steht hier nicht mehr der Notwendigkeit gegeniiber,
hier gleicht sich das Absolute und Notwendige aus, der allgemeine
Wille ist das Gute.



PERSONENVERZEICHNIS

Das Register gilt nur fiir den Textteil und nur fiir historische Personen. Stellen, die
auf eine bestimmte Person anspielen, ohne sie namentlich zu nennen, sowie Hin-
weise auf Werke, deren Autor Hegel nicht nennt, sind unter dem Namen der ent-
sprechenden Personen in () aufgefiihrt. Formen wie z. B. Kantisch, Spinozismus
usw. sind bei den betreffenden Namen (Kant, Spinoza usw.) mitvermerkt.

AgisIV. 189

Agricola, Gnaeus Iulius 115

Aristoteles 181, 194

Beccaria 52

Bonaparte 188

Brutus 11, 197

Caesar 11, 197

Cato 48

Cicero 197

Diogenes von Sinope 114, 115

Feuerbach, Paul Johann Anselm Rit-
ter von 54, 55, (66)

Fichte 21, 32, 38, 80, 105, 162f,
188, 274

Friedrich II. von PreuBen 158

Hobbes 271

Jakob I 204

Joseph I 221, 253

Juvenal 106, 115, (123), (167)

Kant 77, 99, (100), 107, 182,
253

Kleomenes III. 189

Ludwig XV. 209

Ludwig XVIIL. 190

Lykurg 189

Massenbach, Christian von 186,
237

Miltiades 242

Montesquieu (100), 109, 111, 194f,
261

Moser 175

Novalis 80

Numa 262

Persius 115, (123), (167)

Pestalozzi 110

Pitt 225, 239

Plato (95), (117), (118), 137, 140,
181, 215, 261, 279

Rehberg, August Wilhelm 32

Richelieu 220

Robespierre 188

Rousseau  (36), (37), 53, 115, 190,
(192)
Savigny 31

Schiller (80), (114), 256, 257

Smith, Adam (127)

Sokrates 261, 279

Solon 190

Sophokles  (86), (95), (111)

Souwarow 255

Spinoza 80

Tacitus 115

Thukydides 196

Waldeck und Pyrmont, Georg Graf
zu 238

Wieland 95



	Cover
	Inhalt
	Vorbemerkung des Verlages

	Einleitung. Von Otto Pöggeler

	Bibliographische Hinweise zu Hegels Philosophie des Rechts
	Naturrecht und Staatswissenschaft

	Inhaltsanzeige 

	Einleitung §§ 1-10
	I) Das abstrakte Recht §§ 11-49
	1) Besitz und Eigentum §§ 15-32
	2) Der Vertrag §§ 33-37
	3) Das Unrecht §§ 38-49

	II) Die Moralität  §§ 50-68
	1) Handlungen und Gesinnungen §§ 52-56
	2) Die besonderen Zwecke, 
das Wohl und die Absicht §§ 57-64
	[3)] Das Gute und das Gewissen §§ 65-68

	III Die Sittlichkeit §§ 69-170
	1) Die Familie §§ 73-88
	A) Die Familie als Verhältnis in ihrem Begriff §§ 75-80
	B) Das Eigentum und Gut einer Familie §§ 81-84
	C) Erziehung der Kinder und Auflösung der Familie §§ 85-88

	2) Die bürgerliche Gesellschaft §§ 89-121
	A) System des Bedürfnisses, Staatsökonomie §§ 93-108
	B) Die Rechtspflege §§ 109-116
	C) Die Polizei §§ 117-121

	3) Der Staat §§ 122-170
	A) Das innere Staatsrecht §§ 127-158
	a) Die fürstliche Gewalt §§ 138-140
	b) Die Regierungsgewalt §§ 141-145
	c) [Die] gesetzgebende Gewalt §§ 146-158

	B) Das äußere Staatsrecht §§ 159-163
	C) Die Weltgeschichte §§ 164-170


	Einleitung nach der Vorlesung im Wintersemester  1818/19 in Berlin

	Anhang
	Zur Konstitution des Textes
	Anmerkungen
	Personenverzeichnis




